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GEMEINSAME POSITION DER KOMMISSIONEN DER VRE ZUM WEISSBUCH DER KOMMISSION ÜBER DIENSTLEISTUNGEN VON ALLGEMEINEM INTERESSE

Von der Hauptversammlung der VRE am 26. November 2004 in Wien verabchiedet.
ENTWURF EINER ANTWORT DER VRE AUF DAS WEISSBUCH DER KOMMISSION 

DIENSTLEISTUNGEN VON ALLGEMEINEM INTERESSE

Von der kommissionsübergreifenden Arbeitsgruppe „Daseinsvorsorge“ der VRE übermittelter Vorschlag

Die Versammlung der Regionen Europas (VRE), die ungefähr 250 Regionen aus ganz Europa und 12 interregionale Organisationen vertritt, 

als Antwort auf das Weißbuch der Europäischen Kommission zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse [KOM(2004) 374, Brüssel, 12. Mai 2004],

in Anbetracht der europäischen Entwicklungen in verwandten Bereichen, die in der festen Überzeugung der VRE eng mit der Debatte über die Dienstleistungen von allgemeinem Interesse verbunden sind und unmittelbare Auswirkungen auf die Regulierung, Erbrin​gung und Finanzierung dieser Dienstleistungen haben, insbesondere:

a) die Annahme des Entwurfs des Vertrags über eine Verfassung für Europa, der nur für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse eine neue Rechtsgrundlage darstellt [Entwurf Artikel I-11(3)] und bedauerlicherweise die Kompetenzverteilung zwischen der Union und den Mitgliedstaaten im Bereich der gemeinsamen Handelspolitik [Entwurf Artikel III-315] nicht achtet;

b) die Überprüfung und die Reform der Regelungen zu staatlichen Beihilfen, vor allem die Befreiung der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse gewährten staatlichen Beihilfen von der Anmeldepflicht [Entwurf einer Entscheidung der Kommission über die Anwendung von Artikel 86 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen, die bestimmten Unternehmen als Ausgleich für die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse gewährt werden; noch ohne Nummer];

c) die Überprüfung der Regelungen zum öffentlichen Vergaberecht und insbeson​dere die Konsultation der Europäischen Kommission zu öffentlich-privaten Partnerschaften [„Grünbuch der Europäischen Kommission zu öffentlich-privaten Partnerschaften und den gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften für öffentliche Aufträge und Konzessionen“, KOM (2004) 327 endgültig; Brüssel, 30.04.2004];

d) der Vorschlag für eine Richtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt [KOM(2004) 2 endgültig/3; Brüssel, 05.03.2004];

e) die laufenden Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Allgemeinen Abkom​men über den Handel mit Dienstleistungen (GATS) der Welthandelsorganisation (WTO) und vor allem die mögliche Verhandlung von internationalen Abkommen über den Handel mit Sozial-, Kultur-, Bildungs- und Gesundheitsdienstleistungen, Wasserversorgung und Abfallbeseitigung sowie Abwasserentsorgung;

bringt folgende Position zum Ausdruck:

Die Versammlung der Regionen Europas

1) begrüßt die Mitteilung des Weißbuchs zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse und die darin enthaltene ausdrückliche Verpflichtung der Europäischen Kommission, die unentbehrliche Rolle der regionalen und lokalen Behörden und das Subsidiaritäts​prinzip im Bereich der Dienstleistungen von allgemeinem Interesse zu achten (§ 3.1);

2) begrüßt ferner die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Grundsätze des universellen Zugangs, der Erschwinglichkeit, des Schutzes, der Sicherheit, der Zuverlässigkeit, der Kontinuität, der Angebotsvielfalt, der hohen Qualität, der Transpa​renz und des Zugangs zur Information. Die Regionen Europas sind an diese Grund​sätze gebunden und streben danach, sie in ihrer gegenwärtigen Rolle, die in der Organisation, der Finanzierung, der Erbringung und der Überwachung von Dienst​leistungen von allgemeinem Interesse besteht, aufrechtzuerhalten;

3) bekräftigt, dass es weder in den bestehenden Verträgen noch in dem Entwurf eines Vertrags über eine Verfassung für Europa eine Rechtsgrundlage für ein Handeln der europäischen Ebene im Bereich der Dienstleistungen von allgemeinem Interesse gibt und legt der Europäischen Kommission daher nahe, die gesetzliche Unterscheidung zwischen Dienstleistungen von allgemeinem Interesse und Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse nicht durch den Versuch zu verwischen, für die erstgenannten eine horizontale Gesetzgebung anzunehmen;

4) unterstützt die Anwendung und Achtung des Neutralitätsprinzips, durch welches die Europäische Union die Regionen nicht in ihrer Rolle hindert, Dienstleistungen von allgemeinem Interesse zu organisieren, zu erbringen, zu finanzieren und zu überwa​chen;

5) betont den besonderen Charakter der Dienstleistungen von allgemeinem Interesse und fordert daher die Europäische Kommission nachdrücklich auf, diese, insbeson​dere die Grundsätze der Freizügigkeit, des Wettbewerbs und der staatlichen Beihilfen, nicht völlig und unterschiedslos den Regeln des Binnenmarktes zu unterwerfen, sondern vielmehr die Selbständigkeit der Regionen bei der Wahl der am besten geeigneten Art der Erbringung zu achten;

6) verlangt, dass keine weitere Schritte in Richtung Liberalisierung der Bereiche Kultur, Bildung, Gesundheit, soziale Angelegenheiten, Wasserversorgung, Abfallbeseitigung und Abwasserentsorgung auf der internationalen Bühne unternommen werden, und das insbesondere im Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO) und des Allgemeinen Abkommens über den Handel mit Dienstleistungen (GATS);

7) zieht die Aufmerksamkeit in diesem Zusammenhang auf die bestehende Gefahr dadurch, dass die GATS festsetzt, alle Dienstleistungen hätten einen wirtschaftlichen Faktor inne und folgten aus diesem Grund marktwirtschftlichen Gesetzen, nur mit der Ausnahme von Dienstleistungen im Sinne von Regierungstätigkeiten;
8) warnt davor, dass die Einführung der qualifizierten Mehrheitsabstimmung unter der gemeinsamen Handelspolitik im Rahmen des Entwurfs des Verfassungsvertrags für Gesundheits-, Sozial-, Bildungs-, Kultur- und audiovisuelle Dienstleistungen [Entwurf Artikel II-315 (4a & b)] die Gefahr birgt, das Subsidiaritätsprinzip und die unentbehr​liche Rolle der Regionen in diesen Bereichen zu untergraben;

9) schlägt vor, dass um der Offenheit, Transparenz und Effizienz willen eine einzige Kontaktstelle innerhalb der Europäischen Kommission eingerichtet wird, die die sektorspezifischen Stellungnahmen der Generaldirektionen, die mit der Debatte über die Dienstleistungen von allgemeinem Interesse befasst sind, zusammentragen wird, wie zum Beispiel im Hinblick auf die Überarbeitung der Regelungen zu staatlichen Beihilfen und dem öffentlichen Vergaberecht und auf die Entwicklungen in den Bereichen Gesundheits-, Sozial-, Bildungs- und Kulturpolitik.

Die Versammlung der Regionen Europas ist bereit, die große Erfahrung ihrer Mitglieder in den verschiedenen betroffenen Dienstleistungsbereichen zur Verfügung zu stellen und möchte zu diesem Zweck die Aufmerksamkeit der Europäischen Kommission auf den besonderen Charakter der folgenden Bereiche lenken: (a) Gesundheits- und Sozialdienstleistungen, (b) Netzwerk​industrien, (c) Umweltdienstleistungen und (d) Kultur und Bildung, wie folgt einzeln aufgeführt:

(a) Gesundheitswesen und Sozialdienste 

Die Versammlung der Regionen Europas

1) Begrüßt die besondere Aufmerksamkeit, die die Europäische Kommission dem Gesundheitswesen und den Sozialdienstleistungen in ihrem Weißbuch schenkt und legt dies als ausdrückliche Anerkennung durch die Kommission der Besonderheit dieser Dienstleistungen aus;

2) Begrüßt außerdem die Initiative der Europäischen Kommission, das Gesundheitswesen und die Sozialdienste in einer eigenen Mitteilung im Laufe des Jahres 2005 bewerten zu wollen, und fordert, diese Evaluierung durch eine öffentliche Anhörung vorzunehmen, zu der die Versammlung der Regionen Europas eingeladen werden sollte;

3) Unterstreicht, dass eine rein wirtschaftliche Sichtweise der Dienstleistungen im Gesundheitswesen und der Sozialdienste nicht gelten kann. Insbesondere die Sozialdienste zielen darauf ab, die Nebenwirkungen der Marktwirtschaft abzufedern, so dass allein ihr Bestehen die Mängel der marktwirtschaftlichen Regeln offenbart;

4) Bedauert, dass die Europäische Kommission in ihrem Weißbuch mehrfach die Verbraucher von sozialen und gesundheitlichen Dienstleistungen von allgemeinem Interesse erwähnt; auch wenn dieser Begriff korrekterweise Verbraucherrechte beinhaltet, kann er auch so ausgelegt werden, dass er nur der Marktideologie unterliegt, ohne im Rahmen dieser Dienstleistungen die Grundrechte der Bürger zu berücksichtigen. Diese Dienstleistungen bilden den Eckpfeiler der modernen europäischen Gesellschaften und sind untrennbar mit dem Begriff des Bürgerseins und den damit verbundenen Rechten verknüpft, wie es auch ausdrücklich durch die Union in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union anerkannt wird, die derzeit im Anhang des Vertrages von Nizza steht und die in den Entwurf einer Verfassung für Europa eingearbeitet werden soll [Recht auf soziale Sicherheit, sozialen Beistand und Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen, jeweils Artikel 34 und 35 Charta der Grundrechte der EU bzw. Artikel II-94 & II-95 des Entwurfs einer Verfassung für Europa];

5) Betont, dass Gesundheits- und Sozialsysteme als Antwort auf die besonderen Bedürfnisse und Probleme eines jeden Hoheitsgebietes gestaltet werden, und dass sie bestimmten Einflüssen unterliegen wie der demographischen Entwicklung (Alterung der Bevölkerung, Geburtenraten usw.), der Arbeitslosenquote, der Dynamik der lokalen Wirtschaft und dem Lebensstandard. Daher bedarf es der Anwendung des Subsidiaritätsprinzips, das ein hohes Maß an Flexibilität für die Gestaltung dieser Systeme ermöglicht, um sie regelmäßig an die sich ständig ändernden Umstände anpassen zu können;

6) Unterstreicht, dass die Organisation der Gesundheits- und Sozialdienstleistungen in Europa auf dem Solidaritätsprinzip beruht, was die Notwendigkeit eines Finanzierungsbeitrages durch die öffentliche Hand erforderlich macht, und fordert die Europäische Kommission auf, keine starre Anwendung der europäischen Regelungen des Wettbewerbs und der staatlichen Beihilfen in diesen Bereichen vorzunehmen;

7) Stellt fest, dass soziale Dienstleistungen ein typisches Beispiel von Dienstleistungen darstellen, die eine Organisation und Kontrolle an der Basis erfordern. Die Erfahrung der Regionen machen deutlich, dass die Beteiligung der Nutzer an der Formulierung der Sozialpolitik, an der Bestimmung der sozialen Dienste und an der Festlegung der Qualitätskriterien sich als wesentlicher Beitrag zur effektiven Erfüllung der Gemeinwohlaufgaben erwiesen hat;

8) Stellt die Möglichkeit der Einführung eines europäischen Mechanismus zur Evaluierung und Bewertung der nationalen Rahmenregelungen für Gesundheits- und Sozialdienstleistungen in Frage. Die Erreichung eines Konsenses über europaweite Evaluierungs- und Bewertungskriterien ist ausgesprochen schwierig, aufgrund der Vielfalt der nationalen Systeme und der Unterschiedlichkeit der Bedürfnisse, auf die sie eine Antwort zu geben suchen;

9) Stellt außerdem die Notwendigkeit in Frage, unabhängige Regulierungsbehörden für Gesundheits- und Sozialdienstleistungen, wie sie im Weißbuch vorgeschlagen werden, zu schaffen, da solche Regulierungsbehörden bereits auf nationaler und regionaler Ebene bestehen, und die Europäische Kommission folglich den potenziellen Mehrwert dieser neuen Behörden deutlich machen müsste;

10) Zeigt sich besorgt über die jüngsten Gesetzesentwürfe der Europäischen Kommission, insbesondere über die vorgeschlagene Richtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt und über die Überarbeitung der Bestimmungen über staatliche Beihilfen. Diese Vorschläge könnten Auswirkungen auf die Bereitstellung und Finanzierung von Gesundheits- und Sozialdienstleistungen haben und sind somit ein untrennbarer Bestandteil der derzeitigen Diskussion über Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen von allgemeinem Interesse darstellen und sollten darin einbezogen werden.

11) Fordert die Europäische Kommission auf, die Gesundheits- und Sozialpolitik im Einklang mit den anderen Politiken neu zu bestimmen, um sicherzustellen, dass die Besonderheiten dieser Bereiche berücksichtigt wurden und darüber hinaus für die Daseinsvorsorge eine Person zu bestimmen, die für die Entwicklungen der Gesundheits- und Sozialdienstleistungen verantwortlich ist.

(b) Netzwerkindustrien

(i) Öffentlicher (lokaler) Personenverkehr

Die Versammlung der Regionen Europas

1) Ist der Auffassung, dass sich der Deregulierungsprozess im Verkehrssektor auf EU-Ebene, bei dem es sich neben anderen Netzwerkindustrien wie der Energiebranche um einen der fortschrittlichsten Wirtschaftszweige handelt, für Verkehrsnutzer nicht eindeutig positiv ausgewirkt hat. In bestimmten Fällen kann die Effizienz dieser Liberalisierung – was die ordnungsgemäße Erbringung qualitativ hochwertiger Verkehrsdienste angeht – sogar in Frage gestellt werden, sofern beispielsweise die Privatisierung der Eisenbahn im Vereinigten Königreich betrachtet wird.

2) Fordert infolgedessen, dass die Auswirkungen einer Liberalisierung öffentlicher Verkehrs​dienste eingehend untersucht werden, bevor es in diesem Bereich zu weiteren Maßnah​men kommt.

3) Ist ebenso der Meinung, dass sich regionale und lokale öffentliche Verkehrsdienste, die ganz oder fast ausschließlich auf dem Gebiet der Region angeboten werden, nicht auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten auswirken und von daher nicht den gleichen Vorschriften in punkto Wettbewerb und staatliche Beihilfen unterliegen dürfen. 

4) Ist vor diesem Hintergrund der Auffassung, dass trotz der jüngsten Klarstellungen hinsicht​lich staatlicher Beihilfen durch das Altmark Trans-Urteil rechtlich gesehen noch immer nicht ganz eindeutig ist, was als Ausgleichzahlungen für gemeinwirtschaftliche Verpflich​tungen betrachtet werden kann und was nicht – was rein regionale oder lokale Verkehrs​dienste einschließt.

5) Bedauert, dass das jüngst veröffentlichte Monti-Paket zu den Vorschriften betreffend Ausgleichszahlungen für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen diesbezüglich kaum Fort​schritte bringt. Tatsächlich bezieht sich der für Ausgleichszahlungen ohne Notifizie​rungspflicht vorgeschlagene Schwellenwert bei der Ausnahme für gemeinwirtschaftliche Leistungen nicht auf den Verkehrssektor – unter Ausnahme von Seetransportdiensten mit geringem Volumen – und kann infolgedessen nicht von Regionen geltend gemacht werden, um die Notifizierungspflicht bei der Zulassung ihrer lokalen öffentlichen Verkehrs​dienste zu umgehen; denn dieser Prozess ist zeitaufwendig und senkt die Effizienz. Deswegen fordern wir eine weitere Klarstellung hinsichtlich der Vorschriften zu Wettbe​werb und staatlichen Beihilfen betreffend lokale und regionale Verkehrsdienste. 

(ii)  Energiedienstleistungen

Die Versammlung der Regionen Europas

1) Stellt im Hinblick auf den Wassersektor fest, dass kurzfristigen Investitionen und Gewinnen bei der Liberalisierung von Energiedienstleistungen große Bedeutung beigemessen wird und Energiesparmaßnahmen sowie die Notwendigkeit der Stärkung erneuerbarer Energiequellen in den Hintergrund rücken, wohingegen Teile Europas bei Energie (und Wasser) langfristig Versorgungsengpässe erleiden dürften.

2) Betont dass, auch wenn in dieser Hinsicht die Politik der GD Umwelt zugunsten erneuerba​rer und sauberer Energiequellen zu begrüßen ist, zwischen diesen Maßnahmen und dem allgemeinen Liberalisierungsprozess bei Energiedienstleistungen mehr Kohärenz vonnöten ist, damit die EU-Politik für nachhaltige Entwicklung durch diesen Prozess nicht untergraben wird. 

3) Bittet daher die Europäische Kommission inständig, dafür Sorge zu tragen, dass beim Wandel auf dem Energiemarkt in Richtung einer verstärkten Liberalisierung unmissver​ständlich dem tatsächlichen Bedarf für langfristige Energieplanung und -lieferung Rechnung getragen wird.
(iii) Postdienstleistungen

Die Versammlung der Regionen Europas

1) Ist besorgt darüber, dass die bevorstehende Überarbeitung der Richtlinie zu Postdienst​leistungen, die im Weißbuch für Ende 2004 angekündigt wurde, zu einer erhöhten Libera​lisierung dieses Sektors führen könnte, ohne dass deren Auswirkungen insbesondere auf isolierte, abgelegene oder dünn besiedelte Regionen umfassend berücksichtigt werden.

2)  Bittet infolgedessen die Europäische Kommission mit Nachdruck, die Ergebnisse der Zukunftsstudie über die Auswirkungen einer vollen Umsetzung des Postbinnenmarktes, die für Ende 2006 angekündigt wurde, auf den Universaldienst abzuwarten, bevor dies​bezüglich weitere Schritte unternommen werden.

(c) Umweltdienstleistungen

Die Versammlung der Regionen Europas:

1) Begrüßt, dass die EK im Weißbuch die Schlüsselrolle anerkennt, die Leistungen der Daseinsvorsorge, insbesondere Umweltdienstleistungen, wie zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Wasser- und Abfallsektor, bei der nachhaltigen Entwicklung spielen; 

2) Bedauert allerdings den gegenwärtigen Trend, wonach die Bereitstellung dieser Dienst​leistungen in der EU mehr in Bezug auf den Binnenmarkt und dessen Vollendung denn im Hinblick auf die Notwendigkeit von Umweltschutz und nachhaltiger Entwicklung betrachtet wird;

3) Ist der Auffassung, dass aus dem Weißbuch tatsächlich eindeutig hervorgeht, dass die von der EK zum Ende des Jahres angekündigte Evaluierung des Wassersektors nicht zur Optimierung einer EU-Politik zum Schutz von Wassergebieten und -ressourcen sowie öffentlicher Gesundheit erfolgt, sondern auf die Vorbereitung einer Liberalisierung des Wassersektors über die Schaffung eines spezifischen EU-Rechtsrahmens abzielt;

4) Bringt ihre Sorge hinsichtlich dieses Prozesses zum Ausdruck, bei dem der in der Wasser​rahmenrichtlinie unterstrichene Sonderstatus des Wassers unterzugehen scheint; denn in dieser Richtlinie wird Wasser nicht als „übliche“ Handelsware, sondern als schützenswer​tes Kapital betrachtet;

5) Stellt den potenziellen wirtschaftlichen und technischen bzw. qualitativen Mehrwert einer Liberalisierung des Wassersektors in Frage: Zirka 80 % des Wasserpreises rühren von festen Kosten her, sodass das Potenzial für einen echten Wettbewerb bei den Wasser​preisen, der den Verbrauchern zugute käme, relativ klein ist. Nur große Wasserversorger wären zu einer Senkung des Wasserpreises bei Erhöhung ihrer Produktionsmenge in der Lage. Das könnte dazu führen, dass der europäische Markt für Wasserversorgung von wenigen großen Gesellschaften dominiert wird – eine Situation, die zweifelsohne in kras​sem Widerspruch zur EU-Politik zur Förderung von KMU steht. Vom technischen Stand​punkt aus wären für die Liberalisierung des Wassersektors die Schaffung eines gemein​samen Netzes und eine Mischung verschiedener Wasservorkommen erforderlich, was eine allgemeine Verschlechterung der Wasserqualität nach sich ziehen könnte;

6) Verlangt, dass jegliche Reform zur Anwendung der Wettbewerbsvorschriften auf den Wassersektor harmonisch und kohärent zu den anderen Politiksträngen der EU, insbe​sondere der Umweltpolitik, und unter umfassender Berücksichtigung der Notwendigkeit des Umweltschutzes und des Gesundheitsschutzes der Bürger erfolgt;

7) Lehnt des Weiteren jegliche Rahmenregelung im Wassersektor auf Gemeinschaftsebene ab, die die Wahlfreiheit regionaler Gebietskörperschaften bei der Organisation ihrer Was​serversorgung und Abwasserbehandlung untergraben könnte;

8) Bringt die gleichen Vorbehalte und Empfehlungen im Hinblick auf jegliche Liberalisierung in der Abfallwirtschaft zum Ausdruck;

(d) Kultur, Bildung und Medien
Die Versammlung der Regionen Europas:

1) Ist der Auffassung, dass eine grundlegende Frage des Weißbuchs ist, wie in Zukunft Kultur-, Bildungs- und Medien- (öffentlicher Rundfunk) Dienstleistungen innerhalb des offenen Binnenmarktes der EU behandelt werden und in welchem Maß die Liberalisierung dieser Dienstleistungen für die Erbringung gut funktionierender, universeller, qualitativ hochwertiger und erschwinglicher Dienste begünstigt und ins Auge gefasst werden soll.

2) Betrachtet jegliche Entscheidung, die regelt, in welchem Maß Kultur-, Bildungs- und Mediendienstleistungen den wirtschaftlichen Grundsätzen und Zielen der Union unter​worfen werden als besonders bedeutsam.

3) Berücksichtigt, dass die Kommission Ausnahmen für Verkehrs-, Wohnungs- und Sozial​fragen zulässt, jedoch die Bereiche Kultur, Bildung und Medien nicht ausdrücklich erwähnt.

4) Tritt einer Reihe von im Weißbuch enthaltenen Annahmen in Bezug auf Kultur-, Bildungs- und Mediendienstleistungen entgegen, insbesondere der Meinung, dass „sich in der Frage der Notwendigkeit, ein harmonisches Miteinander von Marktmechanismen und Gemein​wohlaufgaben sicherzustellen, ein Konsens gebildet zu haben [scheint]“ (Weißbuch, Einleitung, Seite 4).
5) Erinnert an ihren heftigen Widerstand – unterstützt von einer großen Anzahl von Bürgern, Fachleuten und Organisationen, die in den Bereichen Kultur, Medien und Bildung aktiv und erfahren sind – gegen alle Initiativen, in denen vorgeschlagen wird, Bildung, Kultur und Medien den Regeln des Binnenmarktes zu unterwerfen und diese Dienstleistungen nach und nach als Handelswaren zu begreifen.

6) Verweist in diesem Zusammenhang auf die Erklärung der VRE von Brixen/Bressanone der Regionalminister für Kultur und Bildung aus dem Jahr 2002, die nachdrücklich Einwände gegen die weitere Unterwerfung von Kultur, Bildung und Medien unter die Regeln des Binnenmarktes und der Gemeinsamen Handelspolitik, wie es im Allgemeinen Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen (GATS) der WTO geregelt ist, vorbringt.

7) Wiederholt ihre Forderung, der Union nicht die ausschließliche Zuständigkeit für Kultur-, Bildungs- und Mediendienstleistungen im Rahmen der Gemeinsamen Handelspolitik zu übertragen und auch die Regel der einstimmigen Entscheidungsfindung, wie im Vertrag von Nizza (Artikel 133 (c)) vereinbart, beizubehalten, sowie die bestehende Bestimmung in der EU-Verfassung aufrechtzuerhalten.

8) Teilt daher nicht die Auffassung der Kommission, dass in Bezug auf Kultur, Bildung und Medien „die Ziele eines offenen [...] Binnenmarktes [...] und die Entwicklung allgemein zugänglicher, hochwertiger Dienstleistungen von allgemeinem Interesse zu erschwingli​chen Preisen miteinander vereinbar sind“ (Weißbuch, 3.2, Seite 8).

9) Erkennt die Tatsache als eine Gefahr, dass das GATS-Abkommen der Kommission die Gelegenheit bietet, über die Außenhandelspolitik die sensiblen Dienstleistungsbereiche, die bislang von den Regeln des Gemeinsamen Binnenmarktes nicht betroffen waren, zu liberalisieren.

10) Sieht diese Sorge durch das Beharren der Kommission auf dauerhafter Übereinstimmung zwischen dem rechtlichen Rahmen des Binnenmarktes und der Verpflichtung der Mitgliedstaaten im Rahmen von internationalen Handelsabkommen, insbesondere der WTO, als bestätigt an, da sie sich so enthält, die volle Zusicherung des Schutzes der Kultur-, Bildungs- und Mediendienstleistungen zu geben.

11) Besteht darauf, dass die weitere Liberalisierung in den oben genannten Bereichen nur auf der Grundlage einer umfassenden und langfristigen Folgenanalyse unternommen werden sollte. Die VRE unterstreicht die Erkenntnisse, dass im Gegensatz zu den häufig vorgebrachten Argumenten für die Liberalisierung, der Prozess in vielen Fällen umge​kehrt werden musste, da auf Grund des vorrangigen Interesses der privaten Leistungs​erbringer an der Gewinnerzielung die Liberalisierung tatsächlich negative Ergebnisse im Zusammenhang mit dem universellen Zugang zu Bildungseinrichtungen zeitigte, auch in Verbindung mit einer bedeutsamen Abnahme der Qualität der Lehre (befristete Verträge für Lehrende, Mindestlöhne, Verringerung der Unterrichtsfächer usw.).

12) Verleiht ihrer Besorgnis Ausdruck, dass trotz des Versprechens der Kommission, die Verschiedenheit der Dienstleistungen und Situationen zu berücksichtigen (3.7, Seite 12), Bildung und Kultur nicht erwähnt und nicht ausgenommen werden, obwohl besonders diese Bereiche mit dem Ziel der Europäischen Union, die kulturelle und regionale Vielfalt zu fördern und zu schützen, eng verbunden sind.

13) Stellt auch mit Befriedigung fest, dass, was die Medien angeht, die Kommission davon absieht, „mit Blick auf die Bedürfnisse, die jede einzelne Gesellschaft hinsichtlich Demokratie und auf sozialem und kulturellem Gebiet hat“ (3.7, Seite 12), am öffentlichen Rundfunksystem zu rühren.

14) Berücksichtigt andererseits die Aussage der Kommission, dass diese Zusicherung nur „zu diesem Zeitpunkt“ gültig ist, was bedeutet, dass in der Zukunft neue Gemeinschafts​initiativen für die Förderung der Liberalisierung dieses Sektors zu erwarten sind.

15) Besteht auf klaren Zusicherungen, die Kultur-, Bildungs- und Mediendienstleistungen in Zukunft nicht zu liberalisieren, während Ergebnisse und offene Diskussionen der detaillierten Folgeanalysen abgewartet werden.

16) Widerspricht dem Argument der Kommission, dass wir zwischen Dienstleistungen von wirtschaftlichem Interesse und Dienstleistungen von allgemeinem Interesse unterschei​den können, wohingegen nur diejenigen Dienstleistungen, die einer wirtschaftlichen Tätigkeit entsprechen, durch den Binnenmarkt abge​deckt sind.

17) Weist darauf hin, dass in den Bereichen Kultur, Bildung und Medien Privatunternehmen und private Leistungserbringer bereits zugelassen sind, was es außerordentlich schwer macht, Dienstleistungen auszuweisen, die ausschließlich nicht-wirtschaftlich wären.

18) Erklärt schließlich ihren Widerspruch zu den wichtigsten politischen Konzepten des Weißbuchs, da deren Verfolgung das Leistungsvermögen und die Fähigkeit der Regionen, mit einiger Eigenständigkeit darüber zu entscheiden, welchen Umfang die Liberalisierung in den Bereichen Kultur-, Bildungs- und Mediendienstleistungen haben soll, gefährden würde.
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